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BLICKcAUFX

pER MONAT

[DIE SCHWEIZ

Peter Dürrenmatt

DIENSTVERWEIGERER AUS GEWISSENSGRÜNDEN

Zu den größern Gesetzgebungswerken
der Eidgenossenschaft, die gegenwärtig
revidiert werden, gehört auch das
Militärstrafrecht. Aus diesem Anlaß ist die Frage
neu gestellt worden, ob es nicht angezeigt
wäre, die bisher vorgesehenen Strafen für
Dienstverweigerer aus Gewissensgründen
aufzuheben und für diese Menschen den
unbewaffneten Zivildienst als Ersatz für
den Militärdienst einzurichten.

Der Vorschlag wird indessen, besonders

auch bei den offiziellen Stellen,
abgelehnt. Man macht verschiedene Gründe für
das Nein geltend. Die Verfassung, so sagt
man, fordere die allgemeine Wehrpflicht,
folglich dürfe kein Gesetz Ausnahmen von
dieser Verfassungsbestimmung vorsehen.
Weiter wird unterstrichen, es käme einem
Privileg gleich, wollte man den
Dienstverweigerern aus Gewissensgründen eine
Sondergelegenheit bieten, um ihre Dienstpflicht

zu erfüllen; in der Schweiz seien
alle Privilegien aufgehoben, jeder Schweizer

sei, ebenfalls nach dem Willen der
Verfassung, vor dem Gesetz gleich. Endlich
macht man geltend, es wäre wahrscheinlich

in manchen Fällen schwierig,
festzustellen, ob ein DienstVerweigerer wirklich
seinem Gewissen und nicht eher seiner
Bequemlichkeit gefolgt sei.

Alle diese Einwände sind ernst zu
nehmen. Ob die Verfassungsbestimmung der
allgemeinen Wehrpflicht tatsächlich ein
Hindernis ist, werden wir gleich noch
untersuchen. Der Einwand, es würde mit dem
Zivildienst ein Privileg geschaffen, ist
gewiß in bezug auf die grundsätzliche Ein¬

stellung unseres Volkes zu Sonderrechten
zu überprüfen; der Schweizer pflegt auf
jeden Versuch, der einem Einzelnen oder
Gruppen von Einzelnen eine Ausnahme von
schwerer Pflicht zuschanzen möchte, höchst
unwirsch zu reagieren. Was endlich den
dritten Einwand anbelangt, so wäre ihm in
der Praxis dadurch leicht zu begegnen, daß
der Zivildienst im Vergleich zum Militärdienst

nicht leichter, sondern schwieriger
gestaltet würde. Die Überzeugung des

Dienstverweigerers müßte wirklich auf die
Probe gestellt werden.

Wir halten dafür, die Frage müsse
innerhalb der tatsächlichen Maßstäbe
unserer Gegenwart beantwortet werden. Da
aber ergibt sich zweierlei: Erstens, daß in
unserer gewalttätigen Zeit das bedrohte
Einzelgewissen eines besondern Schutzes
bedarf und daß jeder künftige Krieg derart

total sein wird, daß es schon aus diesem
Grund keine Privilegierten mehr geben
wird; es wird nicht mehr zwischen solchen,
die unter dem Krieg zu leiden haben, und
andern, die er verschonen wird, zu
unterscheiden sein. Der Zivildienstler wäre
der gleichen Gefahr ausgesetzt wie Frauen,
Greise und Kinder, wie der Luftschutzmann

und der Soldat an der Front. Dieser
Zivildienstler wäre aber auch im Fall der
Besetzung ein Mann von erprobter Ge-
wissenskraft, der den Forderungen der
Gewalt auf seine Weise widerstehen würde.
Daher halten wir, aufs Ganze gesehen,
dafür, die Widerstandskraft der Schweiz
würde nicht geschwächt, wenn wir mit dem
Zivildienst das Gewissen auszeichneten,
sondern gestärkt!
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